




Begründung zur 1.Änderung des Bebauungsplanes Pestalozziweg

1.) Verlegung der Verkehrsfläche / Änderung Geltungsbereich durch Grundstückszukauf

Begründung:

Die Plangrundlage des zur Satzung gelangten B-Planes war die Liegenschaftskarte. Diese stimmt in 
etlichen Punkten nicht mit der Vermessung des ÖbVI überein, der vor Ort Grenzen und Gebäude 
kartiert hat.
So ist im Norden der bestehenden Bebauung ( Haus Nr. 8A ) nicht genügend Platz zur nördlichen 
Grenze, um eine 3m breite Zufahrt zu realisieren ( siehe Anlage 1 )
Die Zufahrt der rückliegenden Bebbaung erfolgt nun durch die Verkehrsfläche auf dem Feldweg 
( Flurstück 145 ), der vom Grundstückseigentümer des Geltungsbereiches erworben wird. Der 
Eigentumsübergang findet voraussichtlich zum November 2019 statt.
Durch die Hinzunahme des Flurstückes 145 zur gesicherten Erschließung erweitert sich der 
Geltungsbereich des Bebauungsplanes nach Norden um das zusätzliche Flurstück

2.) Wegfall der Baugrenzen Westen und verschiebung der Baugrenze nach Norden

Begründung:

Verschiebung nördliche Baugrenze.
Die Baugrenze ist zur Sicherung der Erschließung über eine Verkehrsfläche notwendig und soll 
verhindern, daß das Flustück 145 mit Gebäuden überbaut wird. Die ursprüngliche Lage auf dem 
Flurstück 143/7 wird wegen des Zukaufs von FlSt. 145 überflüssig.

Wegfall westliche Baugrenze
Das bisher geplante Baufeld erwies sich aufgrund der 10m Abstand zur Kleingartenanlage als nicht 
bebaubar. Südlich gelegene Grundstücke im Pestalozziweg sind ebenfalls bis an die Grenze bebaut 
worden bzw weisen  nutzungsbedingte Abstände von der Grenze auf. 
Die erforderlichen Abstandsflächen der LBO SA §6 sind hier bei der Bebauung anzusetzen.

3.) Wegfall der privaten Grünfläche

Begründung:

Die nicht überbaute Grundstücksfläche wird ohnehin als private Grünfläche durch den Eigentümer 
der Grundstücke im Geltungsbereich angelegt. Eine örtliche Festsetzung ist daher nicht notwendig.

Anlagen:
1.) Lageplan ÖbVI
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PLANTEIL B-
TEXTLICHE FESTLEGUNGEN

PLANTEIL A-
PLANZEICHEN UND
PLANERKLÄRUNG

§1
Das Baugebiet wird als Allgemeines Wohngebiet festgesetzt und dient dem Wohnen und nichtstörenden
Dienstleistungsgewerbe.
Anlagen und die Nutzungen, die nach § 4 Abs. 3 BauNVO ausnahmsweise zugelassen werden können, (
Betriebe des Beherbergungsgewerbes, sonstige nichtstörende gewerbebetriebe, Anlagen der Verwaltung,
Gartenbaubetriebe und Tankstellen ), sind im Bereich des Bebauungsplanes gem. § 1 Abs.6 BauNVO
ausgeschlossen.

§2
Die Mindestgrundstücksgröße für freistehende Einfamilienhäuser beträgt 500 m² .
(§ 9 Abs. 1, Nr.3 BauGB)

§3
Die Einleitung von Oberflächenwasser der Grundstücke in die Kanalisation ist unzulässig.
Auf den Grundstücken anfallendes Oberflächenwasser ist auf den Grundstücken zu speichern, zu
verdunsten oder zu versickern . (§ 9Abs. 1 Nr. 20 und § 9Abs. 1a BauGB)
Stellplätze und deren Zufahrten sowie Garagenzufahrten sind, z.B. durch Rasenpflaster,
Rasengittersteine oder durch wassergebundene Decken, nur so zu versiegeln,
dass der Abflussbeiwert nicht größer ist als 0,7 ist.

Hinweise:

Generell gilt, dass anfallendes Niederschlagswasser nach § 55 WHG ortsnah, wenn dieses möglich
ist, versickert oder verrieselt werden sollte. Dieses gilt nur insoweit, kein Anschluss- und
Benutzungszwang für das betreffende Baugebiet gilt.
Bei einer möglichen breitflächigen Verregnung des Niederschlagswassers über die belebte
Bodenzone ist darauf zu achten, dass die zur Verfügung stehende Fläche ausreichend bemessen
und sickerfähig ist. Das von befestigten Flächen abfließende Niederschlagswasser darf nicht auf
benachbarte Grundstücke übertreten oder diese nachteilig beeinträchtigen können.
Sinnvoll ist die Planung und Errichtung einer oberflächigen Versickerungsanlage (z.B. Sickermulde).
Diese muss ausreichend bemessen sein.
Nach§ 69 (1) WG ist eine Erlaubnis oder Bewilligung für das Einleiten von Niederschlagswasser in
das Grundwasser ist nicht erforderlich, wenn das Niederschlagswasser auf Dach-, Hof- oder
Wegeflächen von Wohngrundstücken anfällt und auf dem Grundstück versickert werden soll; für die
Einleitung des auf den Hofflächen anfallenden Niederschlagswassers gilt dies jedoch nur, soweit die
Versickerung über die belebte Bodenzone erfolgt.
Im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens ist die mögliche Niederschlagswasserbeseitigung
nachzuweisen.

Wenn auf dem Grundstück Erdwärme mittels Tiefensonden, horizontalen Kollektoren,
Spiralkollektoren, o. ä. gewonnen werden soll, sind die notwendigen Bohrungen bzw. der
Erdaufschluss unabhängig vom baurechtliehen Verfahren gemäß § 49 Wasserhaushaltsgesetz bei der
unteren Wasserbehörde des Landkreises Börde anzuzeigen.

Werden bei dem Vorhaben Verunreinigungen des Bodens festgestellt oder ergeben sich Hinweise
bzw. Verdachtsmomente, dass Verunreinigungen erfolgt sind, so sind diese dem Fachdienst Natur
und Umwelt des Landkreises Börde anzuzeigen.
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Geltungsbereich und Lage Bestandsgebäude
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